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§12

(1) Das Staatssekretariat erarbeitet Grundsätze zur staat
lichen Leitung und Planung des Arbeitsschutzes und unter
stützt ihre Durchsetzung durch die Ministerien und anderen 
zentralen Staatsorgane in der Volkswirtschaft.

(2) Das Staatssekretariat koordiniert die Arbeiten zur Stan
dardisierung der Arbeitsschutzanforderungen und die Ausar
beitung der Arbeitsschutzanordnungen durch die zuständigen 
Minister und Leiter anderer zentraler Staatsorgane.

(3) Das Staatssekretariat wirkt bei der Planung der Ar
beitsschutztechnik, -kleidung und -mittel mit. Es kontrolliert 
die bedarfsgerechte Bereitstellung und Entwicklung von uni
versell einsetzbarer Arbeitsschutztechnik, von Arbeitsschutz
kleidung und -mittein, erteilt für diese Erzeugnisse die staat
liche Anerkennung und sichert die Herausgabe der Kataloge.

§13

(1) Das Staatssekretariat sichert im Aufträge des Minister
rates die ständige Weiterentwicklung des sozialistischen Ar
beitsrechts. Es koordiniert die Ausarbeitung und Vervoll
kommnung arbeitsrechtlicher Vorschriften, die für die ge
samte Volkswirtschaft oder mehrere Bereiche Bedeutung ha
ben. Es ist verantwortlich für die Rechtsanpassung und -be- 
reinigung auf dem Gebiet des Arbeitsrechts und nimmt Ein
fluß auf die einheitliche Rechtsanwendung.

(2) Das Staatssekretariat bereitet im Aufträge des Minister
rates gemeinsam mit dem Bundesvorstand des FDGB die 
Grundsätze für den Inhalt und den Abschluß der Rahmen- 
kollektiv- und Tarifverträge sowie Betriebskollektivverträge 
und Betriebsvereinbarungen vor. Es koordiniert die Ausar
beitung der Rahmenkollektiv- und Tarifverträge einschließ
lich der Nachträge und nimmt deren Registrierung vor.

§14

(1) Das Staatssekretariat führt auf der Grundlage langfristi
ger bilateraler Vereinbarungen den Erfahrungsaustausch mit 
den zentralen staatlichen Organen für Arbeit der UdSSR und 
der anderen RGW-Mitgliedsländer durch und organisiert die 
Nutzung der dabei gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrun
gen.

(2) Das Staatssekretariat arbeitet in den Beratungen der 
Leiter der staatlichen Organe für Arbeit der RGW-Mitglieds
länder und deren Arbeitsgruppen mit und nimmt Einfluß auf 
Inhalt und Wirksamkeit der wissenschaftlichen Forschungs
arbeit im Rahmen des RGW.

(3) Das Staatssekretariat bereitet Regierungsabkommen in 
seinem Zuständigkeitsbereich vor und schließt Ressortabkom
men ab.

(4) Das Staatssekretariat ist im Aufträge des Ministerrates 
verantwortlich für die Leitung der Mitarbeit der DDR in der 
Internationalen Arbeitsorganisation.

§15

(1) Das Staatssekretariat sichert den wissenschaftlichen Vor
lauf auf seinem Aufgabengebiet und ist für die Leitung und 
Koordinierung der Forschung auf dem Gebiet der sozialisti
schen Arbeitswissenschaften, des Arbeitsrechts sowie des Ar
beitsschutzes verantwortlich.

(2) Das Staatssekretariat nimmt Einfluß auf eine dem volks
wirtschaftlichen Bedarf entsprechende Aus- und Weiterbil
dung der arbeitswissenschaftlichen Hoch- und Fachschulka
der. Es sichert in Zusammenarbeit mit den zuständigen Mi
nisterien und anderen zentralen Staatsorganen, daß ausrei
chende arbeitswissenschaftliche und arbeitsrechtliche Kennt
nisse, einschließlich des Arbeitsschutzes, entsprechend den 
spezifischen Belangen der verschiedenen Fachrichtungen bei 
der Aus- und Weiterbildung von Ökonomen, Ingenieuren, 
Meistern und Facharbeitern vermittelt werden. Es unterstützt

die Kammer der Technik bei der Weiterbildung von techni
schen und ökonomischen Kadern auf arbeitswissenschaftli
chem Gebiet.

§16

(1) Das Staatssekretariat entwickelt eine zielgerichtete Ana
lysen- und Kontrolltätigkeit auf seinem Aufgabengebiet so
wie eine entscheidungsbezogene und aktuelle Information ins
besondere über gesamtvolkswirtschaftliche Entwicklungsten
denzen und Probleme sowie über die Durchführung der Ge
setze und anderer Rechtsvorschriften.

(2) Das Staatssekretariat arbeitet bei seiner Analysen- und 
Kontrolltätigkeit vor allem mit den zuständigen Gewerk
schaftsorganen, der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion, der 
Staatlichen Finanzrevision, den Banken, der Staatlichen Zen
tralverwaltung für Statistik und anderen zentralen Staats
organen eng zusammen.

III.
Struktur und Vertretung im Rechtsverkehr

§17

(1) Dem Staatssekretär stehen zur Wahrnehmung seiner 
Verantwortung Stellvertreter zur Seite.

(2) Der Staatssekretär regelt die Vertretung im Falle seiner 
Abwesenheit sowie die Verantwortung, Rechte und Pflichten 
seiner Stellvertreter. Er überträgt ihnen ständige und zeit
weilige Aufgaben.

§18

(1) Das Staatssekretariat ist zur Lösung seiner Aufgaben in 
Abteilungen gegliedert. Die Grobstruktur und der Stellen
plan des Staatssekretariats werden vom Ministerrat bestätigt.

(2) Der Staatssekretär legt die Aufgaben der Abteilungen, 
die Art und Weise ihres Zusammenwirkens und die Verant
wortung ihrer Leiter fest. Die Abteilungsleiter sind dem 
Staatssekretär für ihre Tätigkeit verantwortlich und rechen
schaftspflichtig.

§19

Das Staatssekretariat ist rechtsfähig. Es ist Haushaltsorga
nisation und hat seinen Sitz in der Hauptstadt der Deutschen 
Demokratischen Republik, Berlin.

§20

(1) Das Staatssekretariat wird im Rechtsverkehr durch den 
Staatssekretär vertreten. Bei Verhinderung des Staatssekre
tärs übernimmt der beauftragte Stellvertreter die Vertretung 
des Staatssekretariats.

(2) Die Stellvertreter des Staatssekretärs und die Leiter der 
Abteilungen sind berechtigt, das Staatssekretariat im Rahmen 
ihres Aufgabenbereiches zu vertreten.

(3) Mitarbeiter des Staatssekretariats oder andere Personen 
können zur Vertretung des Staatssekretariats durch den 
Staatssekretär und im Rahmen ihrer Vertretungsbefugnis 
durch die Stellvertreter des Staatssekretärs bzw. die Leiter 
der Abteilungen bevollmächtigt werden.

IV.
Schlußbestimmung

§21
Das Statut tritt mit seiner Veröffentlichung in Kraft.

Berlin, den 13. Juni 1973

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S t о p h 
Vorsitzender


